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Die vorliegende Korrigenda (Ergänzung) SIA 118-C1:2026 zur Norm SIA 118:2013 wurde von der Zentralkommission für 
Ordnungen des SIA am dd.mm.2025 genehmigt. 

Sie ist gültig ab 1. Januar 2026. 

Sie steht unter www.sia.ch/korrigenda > SIA 118 zur Verfügung. 

Korrigenda (Ergänzung) SIA 118-C1:2026 zur Norm SIA 118:2013  
Mit der Revision des Obligationenrechts per 01. Januar 2026 wird die bisherige «sofortige» Rügeobliegenheit durch eine 
zwingende 60-tägige Rügefrist ab Entdeckung des Mangels ersetzt. Kürzere Fristen sind nicht mehr zulässig, und die 
neue Regelung geht vertraglichen Bestimmungen wie derjenigen in der Norm SIA 118 vor. 

Da Art. 179 SIA 118 bisher auf eine «sofortige» Rügepflicht Bezug nimmt, widerspricht er der neuen zwingenden 
Gesetzgebung und ist daher ungültig. Um Widersprüche mit dem neuen Recht zu vermeiden und die rechtssichere 
Anwendung der Norm SIA 118 in der Baupraxis zu gewährleisten, wird der Art. 179 Abs. 2 angepasst und als Ergänzung 
zur Norm veröffentlicht. 

Die Ergänzung SIA 118-C1:2026 gilt nur, wenn sie von den Vertragsparteien zusätzlich zur Norm SIA 118 vereinbart 
wurde. 

Für laufende Projekte mit Verträgen, die vor dem 01. Januar 2026 abgeschlossen wurden, gelten die bisherigen 
Regelungen – ausser, wenn der Vertrag ausdrücklich auf das neue Recht verweist oder später durch die 
Vertragsparteien angepasst wird. Für Verträge, die nach dem 01. Januar 2026 abgeschlossen werden, gelten die neuen 
gesetzlichen Regelungen.  
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